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VERORDNUNG (EWG) Nr. 400/80 DER KOMMISSION
vom 19. Februar 1980

über eine Dauerausschreibung von Butter aus Bestanden der Interventionsstel
len für die Ausfuhr nach bestimmten Drittländern und zur Änderung der Ver

ordnungen (EWG) Nr. 2140/79 und (EWG) Nr. 1687/76

Mengen kontrollieren zu können und allen Interessen
ten gleichen Zugang zu gewähren, empfiehlt es sich,
die betreffende Butter im Wege der Dauerausschrei
bung zu verkaufen.

Um die verwaltungsmäßige Abwicklung zu vereinfa
chen, sind Ausfuhrerstattungen für die aufgrund dieser
Verordnung ausgeführte Butter nicht zu gewähren
und eine angemessene Senkung des Verkaufspreises
vorzusehen .

Damit die Butter nicht einer anderen als der vorgese
henen Bestimmung zugeführt wird, muß vom Zeit
punkt ihrer Auslagerung an bis zur Ankunft in dem
betreffenden Bestimmungsdrittland eine Kontrolle
stattfinden . Neben den Kontrollbestimmungen gemäß
der Verordnung (EWG) Nr. 1687/76 der Kommis
sion (9), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 298/80 (10), müssen mit Rücksicht auf die besonde
ren Merkmale der Aktion zusätzliche Bedingungen
vorgesehen werden .

Bei der Anwendung der durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2140/79 der Kommission (n), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 300/80 ( 12), festge
setzten Währungsausgleichsbeträge ist ein Koeffizient
vorzusehen, um dem Unterschied zwischen dem
durch Ausschreibung ermittelten Verkaufspreis und
dem der Berechnung des Währungsausgleichsbetrags
zugrunde liegenden Interventionspreis Rechnung zu
tragen .

Der Verwaltungsausschuß für Milch und Milcherzeug
nisse hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsit
zenden gesetzten Frist Stellung genommen —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des
Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Milch und Milcherzeugnisse ('), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1761 /78 (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 7 und
Artikel 28 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 985/68 des
Rates vom 15. Juli 1968 zur Fesdegung der Grundre
geln für die Intervention auf dem Markt für Butter
und Rahm (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2714/72 (4), insbesondere auf Artikel 7a,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 974/71 des
Rates vom 12. Mai 1971 über bestimmte konjunktur
politische Maßnahmen, die in der Landwirtschaft im
Anschluß an die vorübergehende Erweiterung der
Bandbreiten der Währungen einiger Mitgliedstaaten
zu treffen sind (5), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 987/79 (6), insbesondere auf
Artikel 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 878/77 des
Rates vom 26. April 1977 über die in der Landwirt
schaft anzuwendenden Umrechnungskurse ^, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2835/
79 (8), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Gemeinschaft verfügt gegenwärtig über umfang
reiche Butterbestände in öffentlicher Lagerhaltung. Es
empfiehlt sich daher Verkaufsmaßnahmen zu ergrei
fen, soweit Absatzmöglichkeiten für dieses Erzeugnis
bestehen .

In gewissen Grenzen können diese Buttermengen in
Drittländern abgesetzt werden. Den Exporteuren sollte
daher die Möglichkeit gegeben werden, ihren Bedarf
aus Beständen der Interventionsstellen zu decken.

Um den Verkaufspreis in Ubereinstimmung mit den
Marktpreisen festlegen zu können, die abgesetzten

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Unter den in dieser Verordnung vorgesehenen Bedin
gungen wird eine Aktion zum Verkauf von Butter
durchgeführt, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 804/68 angekauft und vor dem
1 . April 1979 eingelagert wurde.

') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6. 1968, S. 13 .
2) ABl . Nr. L 204 vom 28 . 7. 1978, S. 6 .
3 ) ABl . Nr. L 169 vom 18 . 7 . 1968 , S. 1 .
«) ABl . Nr. L 291 vom 28 . 12. 1972, S. 15.
5 ) ABl . Nr. L 106 vom 12. 5 . 1971 , S. 1 .
*) ABl . Nr. L 123 vom 19. 5 . 1979, S. 5.
7) ABl . Nr. L 106 vom 29. 4. 1977, S. 27.
») ABl . Nr. L 320 vom 15. 12. 1979, S. 58 .

(») ABl . Nr. L 190 vom 14. 7. 1976, S. 1 .
( I0) ABl . Nr. L 32 vom 9. 2. 1980, S. 23 .
(») ABl . Nr. L 247 vom 1 . 10 . 1979, S. 1 .
( 12) ABl . Nr. L 32 vom 9 . 2. 1980, S. 30.
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Artikel 5

( 1 ) Die Interessenten beteiligen sich an der Einzel
ausschreibung, indem sie entweder das schriftliche
Angebot bei der Interventionsstelle gegen Empfangs
bestätigung hinterlegen oder dieses durch eingeschrie
benen Brief an die Interventionsstelle richten . Die In
terventionsstellen können auch die Angebotsabgabe
durch Fernschreiben zulassen .

(2) Das Angebot enthält folgende Angaben :

a) den Namen und die Anschrift des Ausschreibungs
teilnehmers ;

b) die gewünschte Menge, wobei der Fettgehalt der
Butter anzugeben ist, wenn die betreffende Inter
ventionsstelle Butter mit einem Fettgehalt von we
niger als 82 % zum Verkauf gestellt hat ;

c) das Bestimmungsland der Butter, welches nur ein
Land der Zonen C 1 und C 2 im Sinne der Verord
nung (EWG) Nr. 1098/68 der Kommission ('), zu
letzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
242/80 (2), sein kann ;

d) den je 100 kg Butter mit dem gewünschten Fettge
halt gebotenen Preis unter Berücksichtigung der
Bestimmungen des Artikels 14, ohne Inlandsabga
ben, ab Kühlhaus, in dem die Butter lagert, ausge
drückt in der Währung des Mitgliedstaats, in dem
die Ausschreibung stattfindet ;

e) das Kühlhaus, in- dem sich die Butter befindet, und
gegebenenfalls ein Ausweichkühlhaus.

Ein Angebot für mehrere Kühlhäuser, unabhängig
von dem etwaigen Ausweichkühlhaus, gilt als aus so
vielen Angeboten bestehend, wie Kühlhäuser betrof
fen sind .

Ein Angebot kann sich nur auf Butter des gleichen
Fettgehalts (entweder mindestens 82 % oder unter
82 %) und des gleichen Bestimmungslandes beziehen .

(3) Ein Angebot ist nur gültig, wenn es eine Menge
von mindestens 50 Tonnen betrifft . Beträgt jedoch die
in einem Kühlhaus verfügbare Menge weniger als 50
Tonnen, so ist die verfügbare Menge die Mindest
menge für das Angebot.

(4) Ein Angebot ist nur gültig, wenn

a) der Bieter eine schriftliche Erklärung beifügt, in
der er sich verpflichtet, die ihm gegebenenfalls zu
geschlagene Butter ohne weitere Verarbeitung in
der in Artikel 1 1 genannten ursprünglichen Verpak
kung innerhalb der in Artikel 10 Absatz 3 genann
ten Frist nach dem in seinem Angebot gemäß Ab
satz 2 Buchstabe c) angegebenen Bestimmungsland
auszuführen ;

Artikel 2

( 1 ) Die Butter wird nach dem Verfahren der Dauer
ausschreibung verkauft, das von jeder Interventions
stelle für die in ihrem Besitz befindlichen Buttermen
gen durchgeführt wird.

(2) Die Interventionsstelle erstellt eine Ausschrei
bungsbekanntmachung, die insbesondere folgende
Angaben enthält :

a) der oder die Kühlhäuser, in denen die Butter lagert,
b) die in jedem Kühlhaus zum Verkauf stehenden
Buttermengen, wobei gegebenenfalls die darin ent
haltenen Buttermengen mit einem Fettgehalt von
weniger als 82 % anzugeben sind,

c) die Frist und den Ort für die Einreichung der Ange
bote .

(3) Die Ausschreibungsbekanntmachung wird min
destens acht Tage vor Ablauf der ersten für die Einrei
chung der Angebote vorgesehenen Frist im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.
Außerdem kann die Interventionsstelle weitere Veröf
fentlichungen vornehmen.

Artikel 3

( 1 ) Die Interventionsstelle führt während der Gültig
keitsdauer der Dauerausschreibung Einzelausschrei
bungen durch . Jede Einzelausschreibung betrifft die
in Artikel 1 genannte Butter, soweit sie noch verfüg
bar ist.

(2) Annahmeschluß für die Einreichung der Ange
bote für jede dieser Einzelausschreibungen ist jeder
zweite und vierte Montag des Monats, 1 2 Uhr, mit Aus
nahme des vierten Montags im Dezember. Fällt der
Montag auf einen Feiertag, so verlängert sich die Frist
bis zum ersten darauffolgenden Arbeitstag, 12 Uhr.

Die Einreichungsfrist für die erste Einzelausschrei
bung endet am 10 . März 1980, 12 Uhr.

Artikel 4

( 1 ) Die Interventionsstelle hält die in Artikel 2 Ab
satz 2 Buchstabe b) genannte Liste der Kühllager, in
denen die ausgeschriebene Butter lagert, einschließ
lich der entsprechenden Mengen auf dem laufenden
und stellt sie den Interessenten auf Antrag zur Verfü
gung. Außerdem veröffentlicht die Interventionsstelle
regelmäßig in einer geeigneten Form, die sie in der
Ausschreibungsbekanntmachung im Sinne von Arti
kel 2 Absatz 2 angibt, diese Liste nach dem letzten
Stand.

(2) Die Interventionsstelle trifft die erforderlichen
Vorkehrungen, um den Interessenten zu ermöglichen,
vor dem Angebot auf eigene Kosten Proben von der
feilgebotenen Butter zu untersuchen.

(!) ABl . Nr. L 184 vom 29. 7 . 1968, S. 10 .
(2 ABl . Nr. L 27 vom 2. 2. 1980, S. 27 .
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b) der Bieter eine Erklärung beifügt, derzufolge er auf
jede Beanstandung der Qualität und der Eigen
schaften xler gegebenenfalls verkauften Butter ver
zichtet ;

c) nachgewiesen ist, daß der Bieter vor Ablauf der
Frist für die Einreichung der Angebote die in Arti
kel 6 genannte Ausschreibungskaution für die be
treffende Einzelausschreibung gestellt hat.

(5) Ein Angebot kann die Angabe enthalten, daß er
nur dann als eingereicht gelten soll ,

a) wenn der Zuschlag für die gesamte in dem Ange
bot genannte Menge erfolgt,

b) wenn der Zuschlag für die in dem Angebot indivi
dualisierte Menge erfolgt.

(6) Ein Angebot kann nicht nach Ablauf der in Arti
kel 3 Absatz 2 genannten Frist für die Einreichung
der Angebote im Rahmen der betreffenden Einzelaus
schreibung zurückgezogen werden .

(7) Nach Ablauf der Angebotsfrist für jede Einzel
ausschreibung teilen die Interventionsstellen der Kom
mission unverzüglich durch Fernschreiben die bean
tragten Mengen, die gebotenen Preise sowie das in je
dem Angebot genannte Bestimmungsland mit.

Artikel 6

( 1 ) Die Ausschreibungskaution beträgt 60 ECU je
Tonne.

(2) Sie wird nach Wahl des Bieters in bar oder in
Form einer Bürgschaft eines Instituts gestellt, das den
von dem Mitgliedstaat, in dem die Kaution gestellt
wird, festgesetzten Kriterien entspricht.

(3) Die Ausschreibungskaution wird in dem Mit
gliedstaat gestellt, in dem das Angebot eingereicht
wird.

Artikel 7

( 1 ) Aufgrund der für jede Einzelausschreibung ein
gegangenen Angebote wird nach dem Verfahren des
Artikels 30 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 ein
Mindesverkaufspreis festgesetzt, der je nach dem Fett
gehalt der Butter und nach der Bestimmungszone
(C 1 oder C 2) im Sinne der Verordnung (EWG) Nr.
1098/68 unterschiedlich sein kann .

Es kann beschlossen werden , daß die Ausschreibung
aufgehoben wird .

(2) Gleichzeitig mit den Mindestverkaufspreisen
und nach dem gleichen Verfahren wird die Höhe der
Ausfuhrkautionen je 100 kg festgesetzt, die die Aus
fuhr der Butter und ihr Eintreffen in dem im Angebot
genannten Bestimmungsland sicherstellen sollen .

(3) Die Umrechnung des Mindestverkaufspreises
und des von den Zuschlagsempfängern zu zahlenden

Preises in Landeswährung erfolgt mit dem repräsentati
ven Umrechnungskurs, der am letzten Tag der Frist
für die Einreichung der die Einzelausschreibung be
treffenden Angebote gilt.

Artikel 8

( 1 ) Ein Angebot wird abgelehnt, wenn der vorge
schlagene Preis unter Berücksichtigung des Fettge
halts der Butter unter dem für die Einzelausschrei
bung geltenden Mindestpreis liegt.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 wird demjenigen
der Zuschlag erteilt, der den höchsten über dem Min
destpreis Hegenden Preis für die in dem Angebot ange
gebene Bestimmung der Butter bietet . Wird die in
dem betreffenden Kühlhaus verfügbare Menge durch
Berücksichtigung dieses Angebots nicht erschöpft, so
erhalten die übrigen Bieter für die verbleibende
Menge in der Reihenfolge den Zuschlag, in der der
von ihnen angebotene Preis jeweils am höchsten über
dem betreffenden Mindestpreis liegt .

(3) Falls die Berücksichtigung eines Angebots für
das bezeichnete Kühlhaus dazu führen wird, daß die
noch verfügbare Buttermenge überschritten würde, so
wird der Zuschlag dem betreffenden Bieter nur für
diese Menge erteilt .

(4) Würde durch die Berücksichtigung mehrerer
Angebote zum gleichen Preis für dieselbe Bestim
mung oder mit demselben Abstand zum betreffenden
Mindestpreis die noch verfügbare Menge überschrit
ten, so wird der Zuschlag durch Aufteilung der verfüg
baren Menge erteilt. Die Aufteilung wird proportional
zu den in den betreffenden Angeboten angegebenen
Mengen vorgenommen. Sollte diese Aufteilung jedoch
dazu führen , daß die zugeschlagene Menge in einigen
Fällen weniger als 20 Tonnen beträgt, dann wird der
Zuschlag im Wege der Auslosung erteilt .

(5) Als „verfügbare Menge" im Sinne der Absätze 2,
3 und 4 gilt die Menge, die nach Berücksichtigung
der aufgrund der Verordnungen (EWG) Nr. 1282/72,
1717/72, 2315/76, 649/78 und 262/79 eingereichten
Angebote verfügbar bleibt.

(6) Die mit der Ausschreibung verbundenen Rechte
und Pflichten sind nicht übertragbar.

Artikel 9

( 1 ) Jeder Bieter wird durch die Interventionsstelle
unverzüglich über das Ergebnis seiner Beteiligung an
der Einzelausschreibung unterrichtet.

(2) Der Zuschlagsempfänger zahlt der Interventions
stelle vor der Übernahme der Butter und innerhalb
der in Artikel 10 Absatz 2 genannten Frist für jede
Menge, die er abruft, den Betrag, der seinem Angebot
entspricht.
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Artikel 10

( 1 ) Wenn der Betrag gemäß Artikel 9 Absatz 2 ge
zahlt und die in Artikel 7 Absatz 2 genannte Kaution
gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1687/76 gestellt sind, stellt die Interventionsstelle
einen Freistellungsschein aus, in dem angegeben
sind :

a) die Menge, für die die eingangs genannten Voraus
setzungen erfüllt sind,

b) das Kühlhaus, in dem diese lagert,
c) die Frist für die Übernahme der Butter,
d) der Zeitpunkt des Ablaufs der Frist für die Einrei
chung der Angebote für die Einzelausschreibung,
aufgrund derer die Butter verkauft worden ist,

e) das Bestimmungsland.
(2) Der Zuschlagsempfänger übernimmt die ihm
zugeschlagene Butter innerhalb von 30 Tagen nach
Ablauf der Angebotsfrist. Die Übernahme kann in
Teilmengen erfolgen .

Ausgenommen im Falle höherer Gewalt wird der
Kaufvertrag für die restlichen Mengen aufgehoben,
wenn der Zuschlagsempfänger die Zahlung gemäß
Artikel 9 Absatz 2 nicht fristgemäß vorgenommen
hat.

Ist die Zahlung gemäß Artikel 9 Absatz 2 erfolgt,
ohne daß die Butter in der obengenannten Frist über
nommen wurde, so muß der Zuschlagsempfänger ab
dem Tag, der auf den in Absatz 1 Buchstabe c) ge
nannten Tag folgt, für die Lagerkosten aufkommen.
(3) Die vom Käufer übernommene Butter muß in
nerhalb einer Frist von 180 Tagen, gerechnet vom An
nahmeschluß für die Einreichung der Angebote für
die betreffende Einzelausschreibung an, ausgeführt
werden .

Artikel 11

Die Butter wird von der Interventionsstelle in Verpak
kungen geliefert, die in mindestens 1 cm hohen Buch
staben eine oder mehrere der folgenden Aufschriften
tragen :

a) das Angebot nach Ablauf der in Artikel 3 Absatz 2
genannten Frist für die Einreichung der Angebote
zurückgezogen
oder

b) innerhalb der vorgeschriebenen Frist den dem An
gebot gemäß Artikel 9 Absatz 2 entsprechenden
Betrag nicht gezahlt oder die in Artikel 7 Absatz 2
genannte Ausfuhrkaution nicht gestellt hat.

(2) Die Ausschreibungskaution für die Menge, für
die dem Angebot nicht entsprochen wurde, wird un
verzüglich freigegeben .

(3) Ausgenommen im Falle höherer Gewalt verfällt
die in Artikel 7 Absatz 2 genannte Ausfuhrkaution im
Verhältnis zu den Mengen, für die der in Artikel 13
Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1687/76 ge
nannte Nachweis binnen einer Frist von 18 Monaten,
gerechnet vom Annahmeschluß für die Einreichung
der Angebote für die betreffende Einzelausschreibung
an, nicht erbracht worden ist.

Artikel 13

( 1 ) In den Fällen höherer Gewalt, die in Artikel 1 1
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1687/76 nicht
vorgesehen sind, bestimmt die Interventionsstelle die
Maßnahmen, die sie aufgrund des geltend gemachten
Umstands für notwendig erachtet.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission vier
teljährlich die Fälle mit, in denen sie von Absatz 1
Gebrauch gemacht haben ; dabei geben sie die gel
tend gemachten Umstände, die betreffende Menge
sowie die getroffenen Maßnahmen an .

Artikel 14

( 1 ) Für aufgrund dieser Verordnung verkaufte und
ausgeführte Butter wird keine Ausfuhrerstattung ge
währt.

Jedoch gilt diese Butter als Ware, die vom Zeitpunkt
der Erledigung der Ausfuhrzollförmlichkeiten an die
Voraussetzungen des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b)
der Verordnung (EWG) Nr. 754/76 erfüllt hat. Findet
Artikel 2 Absatz 2 jener Verordnung Anwendung, so
muß ein Betrag in Höhe der in Artikel 7 Absatz 2 die
ser Verordnung genannten Kaution gezahlt werden .
Dieser Betrag gilt als verfallene Kaution im Sinne von
Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 352/78 .

(2) Die Währungsausgleichsbeträge für die auf
grund dieser Verordnung verkaufte Butter entsprechen
den nach Maßgabe der Verordnung (EWG) Nr. 974/71
festgesetzten Währungsausgleichsbeträgen , multipli
ziert mit dem Koeffizienten, der in Anhang I Teil 5
in der entsprechenden Fußnote der Verordnung der
Kommission zur Festsetzung der Währungsausgleichs
beträge aufgeführt ist.
Die Kommission kann diesen Koeffizienten erforderli
chenfalls ändern .

„Butter zur Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 400/80) ,
„Smør bestemt til export (forordning (EØF) nr.
400/80)",
„Butter for export (Regulation (EEC) No 400/80) ,
„Beurre destiné à l'exportation (règlement (CEE)
n° 400/80)",
„Burro destinato all esportazione (regolamento (CEE)
n . 400/80)",
„Boter voor uitvoer (Verordening (EEG) Nr. 400/80)
sowie das Bestimmungsland.

Artikel 12

( 1 ) Ausgenommen im Falle höherer Gewalt verfällt
die Ausschreibungskaution für die Menge, für die der
Bieter
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Im Anhang, Teil I, „Erzeugnisse, die in unveränder
tem Zustand ausgeführt werden", wird die folgende
Ziffer 18 mit der entsprechenden Fußnote ( 18) ange
fügt :

„ 18 . Verordnung (EWG) Nr. 400/80 der Kommis
sion vom 19 . Februar 1980 über eine Dauer
ausschreibung von Butter aus Beständen der
Interventionsstellen für die Ausfuhr nach be
stimmten Drittländern ( ,8).

Artikel 15

Im Anhang I Teil 5 der Verordnung (EWG) Nr.
2140/79 wird die Fußnote (4) wie folgt ergänzt :

„In der Verordnung (EWG) Nr. 400/80 wird der
angegebene Betrag multipliziert mit einem Koeffi
zienten, der gleich dem Quotienten aus der Divi
sion des für die betreffende Ausschreibung festge
setzten Mindestverkaufspreises durch den am Tag
des Annahmeschlusses der Angebote geltenden
Ankaufspreis der gleichen Buttersorte ist."

Artikel 16

Die Verordnung (EWG) Nr. 1687/76 wird wie folgt
geändert :

( ,8) ABl . Nr. L 46 vom 21 . 2. 1980, S. 14.

Artikel 17

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 19. Februar 1980

Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident


